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101. Flächennutzungsplanänderung der Samtgemeinde Esens „Sondergebiet für 
Windenergienutzung, Zweckbestimmung Repowering“ 
 
B-Plan Nr. 29 „Repowering Neuharlingersiel / Werdum“ der Gemeinde Neuharlingersiel 
 
B-Plan Nr. 12 „Repowering Neuharlingersiel / Werdum“ der Gemeinde Werdum 
 

 

 

Abwägung 
der 
Hinweise, Anregungen und Bedenken, 
 
die während der Bürgerinformationsveranstaltung am 17.11.2011 vorgebracht wurden 
(frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB). 
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Abwägung durch die Samtgemeinde / die Gemeinde: 
A) In der Potenzialstudie (Ebene FNP) werden die Abstände zur 

Wohnnutzung nach dem Schutzbedürfnis der Nutzungen 
differenziert (1.000 m zu Wohngebieten- geschlossenen 
Siedlungsbereichen und 400 m zu Einzelwohngebäuden im 
Außenbereich). Auf FNP-Ebene ist damit die Realisierung des 
Standortes, auch vor dem Hintergrund schallimmissionstechnischer 
Belange, möglich. Auf Ebene des B-Plans liegt ein 
Schallimmissionsgutachten vor, welches die Realisierung der 
geplanten WEA-Standorte im Hinblick auf die Schallimmissionen 
belegt. 

B) Für den Anlagentyp ENercon E-126 liegen noch keine Meßberichte vor. 
Der Hersteller gibt für den uneingeschränkten Betrieb mit einer 
Nennleistung von 7.500 kW einen Schallleistungspegel von 108,5 dB(A) 
an. Mit Hilfe der Schallimmisionsprognose soll die Sicherung der „Nicht-
Überschreitung“ der zulässigen Immissionsrichtwerte nachgewiesen 
werden. Hierzu ist auch die quantitative Beschreibung der Qualität der 
Emissionsdaten notwendig. Diese erfolgt mit der Vorlage einer 
ausreichenden Anzahl an Messberichten und den jeweilgen 
Streuungsparametern. Sofern keine 3 Messberichte vorliegen, wird 
empfohlen, zur hilfsweisen Berücksichtigung der Streuungsparameter 
der Emissionsdaten einen Zuschlag von 2 dB im Sinne der oberen 
Vertrauensbereichsgrenze zu berücksichtigen (s. hierzu auch das 
schalltechnische Gutachten zum B-Plan). 

C) Bereits durch die bestehenden FNP-Änderungen zum WP Utgast sowie 
zum WP Stedesdorf wird die Ausschlusswirkung für EinzelWEA im 
Samtgemeindegebiet geregelt. In der SG Esens sind WEA nur innerhalb 
der ausgewiesenen Sondergebiete möglich. 
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Abwägung durch die Samtgemeinde / die Gemeinde: 
D) Der B-Plan trifft Festsetzungen bezüglich der Standorte der 

einzelnen WEA, Höhe der geplanten WEA, Erschließung der 
geplanten WEA sowie die Regelungen zum Repowering (Abbau 
von WEA, Zuordnung der geplanten WEA zu den zu 
demontierenden WEA). Außerdem erfolgen Regelungen zur 
Kompensation der Eingriffe in Natur und Landschaft und 
Festsetzung der Kompensationsmaßnahmen. 

E) Es ist Ziel der Planung, möglicht viele kleine WEA durch wenige 
große WEA zu ersetzen. Der Eingriff in das Landschaftsbild wird 
im B-Plan durch das Verfahren BREUER bilanziert. Dabei wird 
der Abbau der bestehenden 17 EinzelWEA berücksichtigt. Der 
verbliebene Eingriff in das Landschaftsbild wird durch 
Kompensationsmaßnahmen, welche in Abstimmung mit der 
UNB des LK Wittmund festgelegt wurden, kompensiert. Das 
Thema Infraschall wurde im B-Plan ausführlich behandelt (siehe 
Erläuterungen in Kap. 4.6 der Begründung des B-Plans). Der 
Bayrische Verfassungsgerichtshof (Entscheidung vom 14. 
September 2009- Vf. 41-VI-08) geht davon aus, dass nach 
namhaften wissenschaftlichen Erkenntnissen die von WEA 
ausgehenden Infraschallimmissionen nur unspezifische 
Reaktionen und keine Schäden auslösen. 

F) Das Haus von Herrn Klaus Menzel, Werdumer Altendeich 1, 
26427 Werdum, befindet sich in einem Abstand von 760 m zur 
nächsten geplanten WEA innerhalb des Geltungsbereiches des 
B-Plans. 

G) Aus statischen Gründen kann das Fundament der WEA Nr. 1 
sowieso nicht zu nah an das Altharlinger Sieltief. Mit dem 
Fundament wird ein Abstand von ca. 50 m eingehalten. Negative 
Auswirkungen auf das Altharlinger Sieltief sind diesbezüglich 
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nicht zu prognostizieren. 

H) Es ist Ziel der Planung, mehr regenerartive Energie durch 
weniger WEA zu erzeugen. Das Erneuerbare Energien Gesetz 
(EEG) gibt den Rahmen für das Repowering vor.  

I) Die am 17.11.2011 stattgefundene Bürgerversammlung war der 
erste Schritt der frühzeitigen Bürgerinformation. Danach folgte 
vom 24.11.2011 bis zum 09.12.2011 die frühzeitige 
Öffentlichkeitsbeteiligung (§ 3 (1) BauGB) in Form der 
Auslegung der Unterlagen bei der Samtgemeinde und den 
Gemeinden. Das formelle Beteiligungsverfahren der 
Öffentlichkeit nach § 3 (2) BauGB, wieder in Form der 
Auslegung der Unterlagen für den Zeitraum von 4 Wochen, 
erfolgte vom 18.06-20.07.2012. Die Samtgemeinde und die 
Gemeinden haben alle vorgeschriebenen Formen der 
Öffentlichkeitsbeteiligung lt. BauGB in vollem Umfang 
durchgeführt. 

J) Die Festsetzungen des B-Plans regeln die Zuordnung der 
Altanlagen zu den geplanten WEA. Außerdem ist im B-Plan die 
Reihenfolge des Aufbaus der geplanten WEA festgesetzt. Auch 
setzt der B-Plan fest, dass die geplanten WEA erst nach 
Außerbetriebnahme der Altanlagen errichtet werden dürfen. 
Weiterreichende Regelungen trifft das nachfolgende 
Genehmigungsverfahren nach dem BImSchG. 

K) Die Tages- Nachtkennzeichnung der WEA wird durch eine Allg. 
Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von 
Luftfahrthindernissen (2004 vom Bundesrat verabschiedet, im 
April 2007 geändert) geregelt. Ziel dieser Verwaltungsvorschrift 
ist es, die Belastungen durch Gefahrenfeueranlagen bei WEA 
auf benachbarte Siedlungsbereiche und die Erholungsnutzung 
zu reduzieren. Entsprechende Regelungen zur Kennzeichnung 
der WEA erfolgen im nachfolgenden Genehmigungsverfahren 
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nach dem BImSchG und sind Bestandteil des 
Genehmigungsbescheides. 

L) Der geplante Anlagentyp wurde bereits an anderen Standorten 
errichtet. Es handelt sich nicht um einen Prototypen, sondern um 
einen Anlagentypen, welcher in Serie produziert wird. 
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Abwägung durch die Samtgemeinde /die Gemeinde: 
M) Der nächtliche Immissionsrichtwert für Dorf- und Mischgebiete 

beträgt 45 dBA, d.h. während der Nachtstunden dürfen am 
Immissionsort (Wohnhaus) keine über dem Richtwert liegenden 
Immissionen ankommen. Die Einhaltung dieser Richtwerte (z.T. 
durch den schallreduzierten Betrieb von WEA während der 
Nachtzeit) belegt die dem B-Plan beiliegende 
Schallimmisionsprognose. 

N) Im Rahmen der 101. FNP-Änderug wird das Gebiet als 
„Sondergebiet für Windenergienutzung- Zweckbestimmung 
Repowering“ dargestellt. Die Flächen, welche nicht für WEA und ihre 
Erschließungsflächen benötigt werden, bleiben weiterhin „Flächen 
für die Landwirtschaft“. Die landwirtschaftliche Nutzung ist weiterhin 
im Gebiet möglich. Nachteile sind nicht zu befürchten, deshalb wird 
es keine Entschädigungen geben. 

O) Alle Erschließungsflächen, welche ausschließlich für die Altanlagen 
notwendig waren, werden zurück gebaut. Die der Landwirtschaft 
dienenden Wege bleiben erhalten. 

P) Die damalige Vogelschutzwarte hat die geeignetsten Gebiete an die 
EU gemeldet. Die den Planungen zu Grunde liegen avifaunistischen 
Kartierungen (2009/2010) wurden nach Ausweisung des EU-
Vogelschutzgebietes V 63 durchgeführt. 

Q) Eine Kartierung stellt nur eine Momentaufnahme für ein Jahr dar. Die 
Vergrämung der Vögel ist in dem Marschgegenden üblich, so das 
Erfassungen auch nur während der Vergrämungsmaßnahmen 
erfolgen können. Die planungsgruppe grün ist ein renomiertes 
Planungsbüro und zählt jährlich auch für die Nationalparkverwaltung. 
Es gibt keinen Zweifel an der Richtigkeit der Erfassungen und 
vorliegenden Daten. Auch die UNB des LK Wittmund zweifelt die 
Erfassungen nicht an. 
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